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BESCHLUSSVORLAGE  
 
- öffentlich -  A.23/017/2010 
 
 
Sachvortragende/r Amt / Geschäftszeichen 
Stadtrechtsrat Rainer Schmitt-Timmermanns Ordnungs- und Standesamt  
  
Sachbearbeiter/in: Peter Kugler 

 
 
Vollzug des Bayer. Feuerwehrgesetzes; 
Bestätigung des 1. Kommandanten und stellvertretenden Kommandanten der 
Freiwilligen Feuerwehr Schaftnach 
 
Beratungsfolge Termin Status Beschlussart 
Hauptausschuss 26.01.2010 nicht öffentlich Beschlussvorschlag
Stadtrat 29.01.2010 öffentlich Beschluss 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Herr Günther Maueröder, Herbstwiesenweg 2, 91126 Schwabach, wird 
 als 1. Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Schaftnach bestätigt. 
 

2. Herr Erich Maueröder, Brunnwiesenweg 6, 91126 Schwabach, wird  
 als stellvertretender Kommandant  der Freiwilligen Feuerwehr Schaftnach bestätigt. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen x Ja   wie bisher Kommandantenentschädigung 

Kosten lt. Beschlussvorschlag 1.600, 00 € / Jahr 

Gesamtkosten der Maßnahme 

davon für die Stadt 
1.600,00 € / Jahr 

Haushaltsmittel vorhanden? 1.600,00 € 

Folgekosten? 1.600,00 € / Jahr 
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I. Sachvortrag 
 
Am 08.01.2010 fand bei der Freiwilligen Feuerwehr Schaftnach die Wahl für den 1. und 
stellv. Kommandanten statt. 
 
Gewählt wurden mit 21:1 Stimmen 
 
zum 1. Kommandanten 
Herr Günther Maueröder, 91126 Schwabach, Herbstwiesenweg 2 
 
Und mit 17:5 Stimmen 
 
zum stellv. Kommandanten 
Herr Erich Maueröder, 91126 Schwabach, Brunnwiesenweg 6 
 
 
Nach Art. 8 BayFwG bedürfen die Gewählten der Bestätigung durch die Stadt 
Schwabach. Die Bestätigung könnte versagt werden, wenn fachliche, gesundheitliche 
oder sonstige Gründe vorliegen würden. 
 
Da die Gewählten bisher bereits aktiven Feuerwehrdienst  geleistet haben, liegen 
gesundheitliche Gründe, die eine Versagung rechtfertigen würden, derzeit nicht vor. 
Sonstige Gründe sind nicht bekannt, Führungszeugnisse werden noch angefordert. 
 
Herr Günther Maueröder und Herr Erich Maueröder haben die für das Amt des 
Kommandanten benötigten Lehrgänge bereits absolviert, da beide ihr Amt bereits 
innehatten. 
 
 
 

II. Kosten 
 
Kommandantenentschädigung wie bisher 1.600,00 Euro jährlich 

 
 


